
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az.: 50 80 33 Münster, 04.07.2006 
 

 
Rundschreiben Nr. 18 / 2006 

 
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) 
hier: Abfrage zur Gestaltung der Elternbeiträge 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch das Haushaltsstrukturgesetz 2006 ist der § 17 GTK neu gefasst worden. Damit ist den 
Jugendämtern die Gestaltungsverantwortung für die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von 
Tageseinrichtungen für Kinder übertragen worden. 
 
Das Land hat die Landesjugendämter mit der Durchführung einer Abfrage bei den Jugend-
ämtern zur Ausgestaltung der Elternbeiträge beauftragt. Die Kommunalen Spitzenverbände 
sind an den Ergebnissen der Befragung interessiert. 
 
Ich bitte daher, den beigefügten Fragebogen auszufüllen und zusammen mit Ihrer Beitrags-
tabelle möglichst per Mail bis zum  
 

20.07.2006 
 
an mich zurückzusenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
Klaus-Heinrich Dreyer 

 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
 

  
 

 

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 

 

Ansprechpartner: 
Manfred Dömer 
 
Tel.: 0251 591-6893  
Fax: 0251 591-6596 
E-Mail: manfred.doemer@lwl.org 
 

   

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 
 

 
 Stadt-/ Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
 
nachrichtlich: 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
Kommunale Spitzenverbände 
 
im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 
 
 
 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen


